
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/5/11 10Os91/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1978

Norm

FinStrG §19

StPO §260 Abs1 Z1

Rechtssatz

Der Wertersatz ist auch bei mehreren Fakten bloß in einer Gesamtsumme in den Urteilsspruch aufzunehmen.

Entscheidungstexte

10 Os 91/77

Entscheidungstext OGH 11.05.1978 10 Os 91/77
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